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Eingliederungsgrundsatz 
  Eingliederung vor Rente 

  materieller Rechtsgrundsatz des Bundes-
sozialversicherungsrechts (z. B. ATSG 7 I 
und 16) 

  (Rentenrelevante) Eingliederungsmass-
nahmen gehen Rente vor 

  Mangelhafte Rentenverfügung 
  Aufhebung/Rückweisung (BGer I 128/07) 

Nachträgliche 
Rentenanpassung 
  Wiedererwägung 

  Rückwirkende Aufhebung (ATSG 53 II) 
  Voraussetzungen 

  Zweifellose Unrichtigkeit 
  EVG I 652/02 E. 5.2.1 f. und I 559/02 E. 5 
  trotz zeitlicher Dringlichkeit kein Verzicht auf BEFAS-

Abklärung (EVG I 559/02 E. 5) 
  in zehn Monaten vorgesehene Revision kompensiert 

unterlassene Eingliederung (EVG I 551/03 E. 2.2.4) 
  Aufhebungsinteresse 

Nachträgliche 
Rentenanpassung 
  Revision  

  Zukünftige Anpassung 
  Revisionsarten 

  materielle Revision (ATSG 53 I) 
  auf Antrag oder von Amtes wegen 
  unbefristet möglich 

  prozessuale Revision (ATSG 61 i) 
  auf Antrag des Versicherten 
  befristet möglich (VwVG 67 und BGG 124) 
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Nachträgliche 
Rentenanpassung 
  Revisionsvoraussetzungen  

  Wesentliche und dauernde 
Tatsachenänderung (ATSG 53 I) 

  statusrelevante Umstände 
  rentenrelevante funktionelle 

Leistungsvermögen 
  Nicht andere Interpretation eines im wesentlich 

unveränderten Sachverhalts (BGE 112 V 371 
E. 2b, ZAK 1986, S. 537 und 539, sowie 1983, 
S. 118) 

  Wesentlichkeit in Bezug auf 
Invaliditätsgrad (IVG 28 und 31 I/II) 

Eingliederung und Revision 
  Eingliederungsabklärungspflicht 

(Eingliederung vor Rentenrevision) 
  Grundsatz 

  EVG I 387/99 E. 2a und I 309/95 = AHI 1997/1, 
S. 36 E. 4a, ZAK 1980, S. 508 E. 2, 1970, S. 
294 E. 1, und 1969, S. 385 E. 3b, SozVersGer 
ZH IV.2006.01028 E. 1.4/5.4 sowie VersGer SG 
IV 1997/242 E. II/3 und IV 1996/70 und 
1998/169 E. II/9 

  Stellungnahme RAD/Berufsberater (Rz 1047 
KSIH) 

Eingliederung und Revision 
  Eingliederungsabklärungspflicht 

  Ausnahmen 
  Kein Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen 

(BGE 132 V 244 E. 6) 
  Beantragte Rentenerhöhung 

  fehlende Eingliederungsbereitschaft 
  Kompensation des Leistungsdefizits zumutbar (durch 

Selbsteingliederung) 
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Eingliederung und Revision 
  Eingliederungsabklärungspflicht 

  Ausnahmen 
  Beantragte Rentenreduktion 

  Problem I: Eingliederung indiziert in der Regel 
Rentenreduktion 

  Problem II: IV will nicht mehr reduzieren 
  Problem III: Renteneinstellung 
  Rentenirrelevante Eingliederungsmassnahmen 
  Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen ist 

unabhängig vom Rentenerfolg (z. B. IVG 17 I: 
Erhaltung der bisherigen Erwerbsfähigkeit genügt) 

Eingliederung und Revision 
  Mangelhafte Rentenrevisionsverfügung 

  Prozessuale Rechtsfolgen 
  Wiederherstellung des Suspensiveffekts infolge 

unterbliebener Eingliederungsabklärung? 
  Ja (VersGerP SG vom 27.03.2007 i.S. IV 2007/9 Z) 
  Nein (IV-Stelle SG) 

  Rückforderung zu Unrecht bezahlter Renten 
  Eingliederung senkt den IV-Grad ohnehin 

  Jein (eigene Meinung) 

Eingliederung und Revision 
  Mangelhafte Rentenrevisionsverfügung 

  Prozessuale Rechtsfolgen 
  Aufhebung oder Weiterbestand der 

mangelhaften Revisionsverfügung? 
  Aktuelle Meinung EVG (I 387/99 E. 2a) 

  Weiterbestand der mangelhaften 
Revisionsverfügung (der frühere 
Rentenentscheid gilt nicht) 

  Eingliederungsabklärung ist nachzuholen 
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Eingliederung und Revision 
  Mangelhafte Rentenrevisionsverfügung 

  Prozessuale Rechtsfolgen 
  Aufhebung oder Weiterbestand der 

mangelhaften Revisionsverfügung? 
  Frühere Meinung EVG (ZAK 1970, S. 294 E. 2, und 

1969, S. 385) und Kantonale Gerichte (SozVersGer 
ZH und VersGer SG) 

  Aufhebung der Revisionsverfügung (es gilt der 
frühere Rentenentscheid) 

  Eingliederungsabklärung ist nachzuholen 

Eingliederung und Revision 
  Mangelhafte Rentenrevisionsverfügung 

  Nachprozessuale Rechtsfolgen 
  Weiterbestand des Entzugs des 

Suspensiveffekts? 
  Ja: BGE 129 V 370 E. 4.3 und 106 V 18 E. 3d 
  Nein: Schlauri und Kieser 

  Eingliederungsabklärung/-durchführung 
  Rentenrelevante Eingliederungsmassnahmen 
  Nicht rentenirrelevante Eingliederungsmassnahmen 

Eingliederung und Revision 
  Mangelhafte Rentenrevisionsverfügung 

  Nachprozessuale Rechtsfolgen 
  Abänderungsgegenstand der neuen 

Rentenrevisionsverfügung 
  EVG (aktuell): erste Rentenrevisionsverfügung 
  Andere: frühere Rentenverfügung 

  Zeitpunkt der Anpassung 
  Eintritt des Revisionsgrundes? 
  Erlass erste Rentenrevisionsverfügung? 
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Eingliederung und Revision 
  Mangelhafte Rentenrevisionsverfügung 

  Nachprozessuale Rechtsfolgen 
  Zeitpunkt der Anpassung 

  Rechtskraft Beschwerdeentscheid? 
  Abschluss Eingliederung? 
  Erlass zweite Rentenrevisionsverfügung? 

  Eingliederungsmassnahme verbessert 
Erwerbsfähigkeit 

  Es bleibt bei einer Rentenerhöhung ab Revisions-
grund bis zum Abschluss der (verspäteten) Ein-
gliederung, dann erst Rentenreduktion 

Eingliederung und Revision 
  Mangelhafte Rentenrevisionsverfügung 

  Nachprozessuale Rechtsfolgen 
  Eingliederungsmassnahme verbessert 

Erwerbsfähigkeit 
  keine rückwirkende Rentenreduktion über die von 

der IV ursprünglich beabsichtigte Rentenreduktion 
hinaus (Eingliederungsgewinn wirkt pro futuro)  

  Eingliederungsmassnahme bewirkt keine 
Verbesserung der Erwerbsfähigkeit 

  Rentenerhöhung ab Leistungsdefizit/Revisionsgrund 
  Rentenreduktion ab Revisionsgrund 

Besten Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 

Folien/Entwurf Tagungsbeitrag sind verfügbar 
unter http://www.hardy-landolt.ch  


